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Vorwort der Redaktion 

 

Chers membres, Chers 

amis de la DFJ 

 

Nous nous réjouissons de 

mettre à votre disposition 

le premier numéro des Ac-

tualités de cette année. Il 

convient de rappeler par-

ticulièrement notre repas 

aux asperges 

« Spargelessen » qui aura 

lieu prochainement.  

 

 

Nous signalons trois arti-

cles qui abordent des su-

jets qui sont sans cesse 

l’objet de discussions en 

France (mais pas seule-

ment là) : le juge d’ins-

truction, l’apprentissage 

de la conduite et le droit 

de l’insolvabilité. 

 

 

Comme toujours, vos 

contributions sont les 

bienvenues. Il en est de 

même naturellement pour 

des indications sur des pu-

blications de nos mem-

bres. 

 

Meilleures salutations 

 

La Rédaction  
 

 

Liebe Mitglieder, liebe 

Freunde der DFJ, 

 

Wir freuen uns, Ihnen 

und Euch die erste Ausga-

be der Acutalités in die-

sem Jahr zur Verfügung   

stellen zu können. Bald ist 

auch unserer Spargeles-

sen, auf das wir auch an 

dieser Stelle nochmals 

ganz besonders hinweisen 

wollen. 

 

Wir weisen auf drei Arti-

kel hin, die sich mit The-

men beschäftigen, die in 

Frankreich (aber nicht 

nur dort) immer wieder 

Gegenstand der Diskussi-

on sind: Der Ermittlungs-

richter, die Führerschein-

ausbildung und das Insol-

venzrecht.   

 

Wie immer sind Beiträge 

von Ihnen stets willkom-

men. Dasselbe gilt natür-

lich auch für Hinweise auf 

Veröffentlichungen unse-

rer Mitglieder. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihre Redaktion 
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Neue Urteile, 

Rechtsentwicklungen mit deutsch-französischem Bezug 

 

Der Ermittlungsrichter: eine zentrale Insti-

tution des französischen Strafverfahrens als 

Gegenstand juristischer Lehre und literari-

scher Praxis in Deutschland 

 

Immer wieder neu diskutiert wird in Frankreich 

die Institution des Ermittlungsrichters und mit 

ihr die Frage der Verantwortlichkeit der Ge-

richtsbarkeit für ihr Vorgehen in Ermittlungs-

verfahren. Um das als deutscher Jurist zu ver-

stehen, bedarf es der Kenntnis der eigenen Sys-

tematik des französischen Strafverfahrens-

rechts, die immer noch aktuell in einer schma-

len und zudem preiswerten Veröffentlichung 

vermittelt wird: 

        Fabian Pfefferkorn, Einführung in das 

französische Strafverfahren. 

        Schriften zum Straf-, Strafprozess- und 

Strafvollzugsrecht Band 4. 

        LIT-Verlag, Münster 2006, 245 S., EUR 

24,90. 

 

Über eine Einführung in das französische Straf-

verfahren, wie der Titel bescheiden formuliert, 

hinaus handelt es sich mit dem Untertitel in 

Wirklichkeit um eine systematische Darstellung 

der procédure pénale an Hand des Normtextes 

und reichhaltig unterfüttert mit der Rechtspre-

chung der Cour de Cassation dazu. Einen eige-

nen Wert auch als Sprachmittler gewinnt das 

Ganze durch den jeweils der benutzten deut-

schen Umschreibung in Klammern hinzugefüg-

ten französischen Originalbegriff. So ist es 

nützlich zu wissen, dass „appel― je nach Einsatz 

sowohl Beschwerde wie Berufung bedeuten 

kann (S.178). Unrichtige oder auch nur un-

glückliche Übertragungen in die deutsche Spra-

che mangels Parallelen im nationalen Recht 

sind selten, etwa, wenn bei der gesetzlichen De-

finition von „auf frischer Tat― im französischen 

Recht u.a. der Sachverhalt „poursuivie par la 

clameur publique― aufgeführt, damit aber be-

stimmt nicht „von öffentlichen Rufen begleitet― 

gemeint ist (S.70f), oder bei den Maßnahmen 

der „contrôle judiciaire― gegen den Angeschul-

digten im richterlichen Ermittlungsverfahren 

das regelmäßige Erscheinen „gegenüber― (statt 

„bei“) der Polizei oder bestimmten 

„Assoziationen“ (statt „Einrichtungen“) genannt 

wird (S.153). 

 

Das richterliche Ermittlungsverfahren durch 

den „juge d’instruction― bzw. unter bestimmten 

Bedingungen die „chambre de l’instruction― als 

prägender und auch in der öffentlichen Wahr-

nehmung wie Kritik am stärksten beachteter 

Bestandteil des dreigeteilten französischen 

Strafverfahrens nimmt dann auch in der Dar-

stellung den größten Raum ein. Die „loi Gui-

gou― aus dem Jahr 2000 – in Frankreich werden 

nicht nur Justizreformgesetze nach den zur Zeit 

ihrer Verabschiedung verantwortlichen Minis-

tern benannt – hat mit ihrer Herausstellung der 

wesentlichen, z.T. auch im französischen Recht 

erst durch die Rechtsprechung des Europäi-

schen Menschenrechtsgerichtshofes mit Kontu-

ren versehenen Verfahrensgarantien in einem 

„article préliminaire“ und der Einführung auf 

der einen Seite eines eigenen juge des libertés et 

de la détention―, auf der anderen Seite eines 

„juge de proximité“ als Laienschiedsrichter in 

Bagatellsachen der Allmacht des Ermittlungs-

richters zwar gewisse Grenzen gesetzt.  

 

2002 sind mit der „loi Perben I“ und 2004 mit 

der „loi Perben II― ein Teil dieser Garantien, 

wie die Pflicht zur Information über das 

Schweigerecht (S.90), wieder zurückgenommen 

worden, wie von 

     Peggy Pfützner, Organisierte Kriminalität im 

französischen Strafverfahren. 

     Zur Einführung eines besonderen Strafver-

fahrens durch die Loi Perben II. 

     Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für 

ausländisches und internationales 

     Strafrecht. Reihe S: Strafrechtliche For-

schungsberichte Band 110. Duncker & 

     Humblot Verlag, Berlin 2008, 302 S., EUR 
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kritisch aufgezeigt wird. Die nach der „Affaire 

Outreau― ins Gerede gekommene Institution 

des Ermittlungsrichters (vgl. etwa Le Figaro v. 

24. 10. 2006, S.10) ist aber trotz der Ankündi-

gungen des französischen Staatspräsidenten 

(vgl. FAZ v. 7. 1. 2009, S.4) wohl auch auf 

Grund des unverzüglichen Protestes der franzö-

sischen Richtervereinigungen (vgl. FAZ v. 8. 1. 

2009) bisher nicht zustande gekommen 

(Informativ Michaela Wiegel, Halb Maigret, 

halb Salomon. Sarkozys Reformpläne und die 

Untersuchungsrichter, FAZ v. 5. 2. 2009, S.3). 

 

Angesichts dieses Schwerpunktes schadet es 

nicht, dass die „phase décisoire― als dem 

Hauptverfahren der Tatsacheninstanz und das 

Rechtsmittelverfahren vor der „Cour de Cassa-

tion― sich bei Pfefferkorn mit gerade nur den 

letzten 60 Seiten seiner Darstellung begnügen 

müssen. In seiner Präzision und Klarheit hat 

der Band Handbuchcharakter und ermöglicht 

auch dem, der sich nicht jeden Tag mit dem 

französischen Strafverfahren beschäftigt, mit 

größerem Verständnis – und Vergnügen – etwa 

die Darstellung der Arbeit des Ermittlungsrich-

ters Jacques Ricou in den inzwischen vier  Kri-

minalromanen von Ulrich Wickert - abgesehen 

davon, dass er dort auch eine Menge Informati-

onen über das Verhältnis von Politik, Wirt-

schaft und Justiz in Frankreich erhält. So geht 

es in 

    Ulrich Wickert, Der Richter aus Paris. Eine 

fast wahre Geschichte. 

    Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 

2003, 254 S. 

um die schwarzen Kassen französischer Partei-

en, deren Geschichte weit in die Zeiten des In-

dochinakrieges zurückreicht und den Ermitt-

lungsrichter bis nach Martinique führt.  

 

In 

    Ulrich Wickert, Die Wüstenkönigin. Der 

Richter in Angola. 

    Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 

2005, 303 S. 

wird die immer noch nicht abgeschlossene Ge-

schichte des „Angola-Gate― (vgl. dazu auch 

Stefan Simon, Die geschmierte Republik, Der 

Spiegel 42/2008, S.132 ff.) literarisch aufgear-
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beitet. 

    Ulrich Wickert, Der nützliche Freund. 

    Piper Verlag, München und Zürich 2008, 313 

S. 

befasst sich mit den Umständen des Erwerbs 

der ostdeutschen Leuna-Raffinerien  durch fran-

zösische Staatsfirmen und endet mit dem Nach-

wort: „Das Bemerkenswerte an dem größten 

Korruptionsskandal der deutsch-französischen 

Geschichte ist die Unauffälligkeit, mit der er zu 

den Akten gelegt wurde―.  

 

Und das jüngste Werk: 

    Ulrich Wickert, Das achte Paradies. Ein Fall 

für Jacques Ricou. 

    Piper Verlag, München und Zürich 2010, 333 

S. 

behandelt ganz aktuell die Geldwäsche aus 

Russland und durch Russen in Frankreich. Die 

beiden ersten Bände liegen auch als Piper-

Taschenbücher vor. Deutsche wie französische 

Juristen werden mit Gewinn sowohl die wissen-

schaftliche wie die literarische Aufarbeitung der 

Institution des französischen Ermittlungsrich-

ters lesen. 

 

Dr. Jürgen Jekewitz 

 

 

Das französische Fahrerlaubnisrecht 

 
Derzeitiger Stand und Änderungsbestrebun-

gen 

 

Angesichts der in so gut wie allen europäischen 

Ländern beängstigend hohen ZahIen junger 

Fahranfänger, die in Verkehrsunfälle mit oft 

schweren Folgen verwickelt sind, bietet sich zur 

Suche nach einer Verbesserung der Situation 

durchaus ein Blick über die Landesgrenze an, 

vor allem in Deutschlands größtem Nachbar-

land Frankreich. 

 

Dort werden immer wieder Initiativen ergriffen, 

um die Unfälle, namentlich von Führerschein-

anfängern, zu verringern und einen Beitrag zur 

Sicherheit auf französischen Straßen zu leisten. 

 

Andererseits werden neuerdings Rufe nach ei-

ner kürzeren und kostengünstigeren Führer-
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scheinausbildung immer lauter.  

Vor diesem Hintergrund ist auch die neueste 

Gesetzesinitiative des Premierministers Fran-

çois Fillon zu sehen, die auf den ersten Blick 

einer Quadratur des Kreises ähnelt. 

 

Darum sollen zunächst einige generelle Eigen-

arten des Führerscheinrechts in Frankreich dar-

gestellt (A) und im Anschluss daran die Geset-

zesreform von François Fillon zur Erneuerung 

des Fahrerlaubnisrechts angesprochen werden 

(B). 

 

A. Allgemeines zum französischen Fahr-

erlaubnisrecht 

 

Äußerlich fällt im Vergleich zu Deutschland 

das System des französischen Punktekontos 

auf. In Frankreich werden Punkte für Verstöße 

gegen die Stra8enverkehrsordnung nicht ad-

diert, sondern von einem bestehenden Punkte-

konto abgezogen. Zu Beginn verfügt jeder In-

haber einer Fahrerlaubnis  über zwölf Punkte, 

von denen je nach Schwere des Versto8es bis 

zu sechs Punkte abgezogen werden. Abwei-

chend davon kann der Punkteabzug acht Punk-

te betragen, wenn gleichzeitig mit dem Verstoß 

gegen die Straßenverkehrsordnung ein ander-

weitig strafrechtlich relevantes Verhalten vor-

liegt, desgleichen beim Zusammentreffen zwei-

er Vergehen. 

 

In diesem Punkt unterscheidet sich das franzö-

sische Fahrerlaubnisrecht vom deutschen, in 

dem bei mehreren Zuwiderhandlungen durch 

dieselbe Handlung nur die Zuwiderhandlung 

mit der höchsten Punktzahl berücksichtigt wird 

und die übrigen ignoriert werden (1).  

 

Die Zurückbuchung von Punkten ist möglich, 

solange noch mindestens ein Punkt auf dem 

Konto verblieben ist, und ähnelt im Wesentli-

chen dem Verfahren in der Bundesrepublik: 

 

Ein Fahrer, dessen letzter Verstoß mindestens 

drei Jahre zurückliegt und der sich in der Zwi-

schenzeit nichts zuschulden kommen ließ, er-

hält wieder das volle Punktekonto von zwölf 

Punkten (2). 
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Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung des 

Punktekontos bietet ein auf eigene Kosten zu 

belegendes Aufbauseminar (stage de récupérati-

on de points), das höchstens alle zwei Jahre be-

legt werden kann (3) und in dessen Folge vier 

Punkte zurückerlangt werden (in Deutschland, 

je nach Vorbelastung, vier oder nur zwei Punk-

te). 

 

Die Führerscheinkategorien sind europaweit 

standardisiert, auch in Frankreich existiert die 

Einteilung in die Kategorien A, B etc. (4). Für 

den deutschen Leser interessant sind jedoch die 

französischen Reformbemühungen, um den 

Führerscheinerwerb für Neubewerber einfacher 

und erschwinglicher zu machen. 

 

B.  Die von François Fillon angekûndigte 

 Reform 

 

Zu Anfang dieses Jahres hat der französische 

Premierminister François Fillon das sogenannte 

ressortübergreifende Komitee zur Sicherheit im 

Straßenverkehr (Comité interministériel sur Ia 

sécurité routière, abgekùrzt CISR) zum Zwecke 

der Führerscheinreform einberufen (5). 

 

Die allgemeine Situation in Frankreich ähnelte 

im Jahre 2OO7 der deutschen: Die durch-

schnittlichen Führerscheinkosten, also die Kos-

ten für Fahrschule, Prüfungsgebühren etc. be-

trugen etwa 1.500 Euro pro Fahrschüler, und 

die tatsächliche Dauer der Ausbildung lag zwi-

schen vier und sechs Monaten. In diesem Jahre 

machten Fahranfänger etwa 23 Prozent aller im 

Straßenverkehr Getöteten aus - ein Anteil, der 

wie in Deutschland im Laufe der letzten Jahre 

stetig zugenommen hat. 

 

——————————————————- 

(1) § 4Abs.2 S.2 StVG 

(2) Art 223-6 Code de la route [frz. Strassen-

verkehrsgesetz] 

(3) Im deutschen Recht ist die Fünf- Jahres- 

Frist nach § 4 Abs. 1 StVG zu beachten. 

(4) Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom 

29.07.1997. 

(5) Weitere Einzelheiten auf der Internetseite 

des Komitees zur Sicherheit im Straßenverkehr 

(CISR) www. securiteroutiere.gouv.fr. 
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Die Zielrichtung der Neuerungen in Frankreich 

war somit klar: Einerseits sollten die Fahran-

fänger besser gegen die Gefahren des Straßen-

verkehrs gewappnet werden, andererseits soll 

der Führerschein zukünftig schneller erworben 

werden können, und das zu einem günstigeren 

Preis. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, sieht die Ände-

rung der gesetzlichen Grundlagen zur Erlan-

gung des Führerscheins vor, dass 

die ,,Conduite Accompagnée" (begleitetes Fah-

ren), die auch in Deutschland seit ihrer Einfüh-

rung zahlreiche Befürworter gefunden hat, aus-

gebaut wird. So sollen zukünftig Begleitperso-

nen ab 28 Jahren statt wie bisher ab 35 zugelas-

sen werden, die nicht mehr notwendigerweise 

der eigenen Familie angehören müssen. 

 

Durch verwaltungsrechtliche Vereinfachungen 

und die Einstellung von 50 zusätzlichen Fahr-

prüfern soll die bisherige Prozedur beschleu-

nigt und ihre Dauer im Durchschnitt auf unter 

drei Monate gesenkt werden. 

 

Zudem sollen nunmehr auch mehr sozial be-

nachteiligte Bürger in den Genuss einer Fahrer-

laubnis kommen. Bislang stand man vor dem 

Problem, dass gerade diejenigen, die einen 

Führerschein besonders dringend benötigten 

(etwa, um sich beruflich zu entwickeln), in Er-

mangelung von Sicherheiten kein Darlehen er-

hielten, um ihren Führerschein vorzufinanzie-

ren. Dies soll künftig durch öffentliche Bürg-

schaften für Bankdarlehen sichergestellt wer-

den, die zugunsten der Erlangung einer Fahrer-

laubnis aufgenommen werden. 

 

Davon profitieren insbesondere diejenigen, die 

Empfänger des staatlich garantierten Mindest-

einkommens in Form des RSA (früher RMI) 

sind. 15 Mio. € sind jährlich veranschlagt, um 

pro Jahr 15.000 von ihnen die Führerscheinaus-

bildung zu ermöglichen. 

 

Hinsichtlich der ursprünglich ins Auge gefass-

ten Sensibilisierungsgespräche für Führer-

scheinneulinge etwa ein halbes Jahr nach Able-

gung der Fahrprüfung konnte man sich bislang 

noch auf kein konkretes Ergebnis einigen. 
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Während einige diese Unterredung zu ei-

ner ,,Verständigung" mit Vertretern der Versi-

cherungen und Fahrschulen zu ändern suchen, 

ist auch überhaupt noch nicht geklärt, ob diese 

Gespräche verpflichtenden Charakter besitzen 

sollen. 

 

Kritik entzündet sich nicht nur an diesem Punkt. 

Sinnvoll seien die Gespräche nämlich nur dann, 

wenn die Teilnahme daran Pflicht sei. 

 

Andere Stimmen sehen in der Senkung des Um-

satzsteuersatzes einen geeigneteren Weg zur 

Verringerung der Kosten des Führerscheins für 

den einzelnen Schüler. Insgesamt allerdings 

wird selbst von den Fahrschulen in Frankreich 

die Änderung des Führerscheinrechts als Schritt 

in die richtige Richtung empfunden. 

 

Volkhard Hente und Michael App, Strasbourg 

 

Volkhard Hente ist als französischer Anwalt in 

der Kanzlei AVIRA in Strasbourg tätig, Herr 

Michael App arbeitet als Rechtsassessor in 

Strasbourg.  

 

Der besondere Dank der Autoren gilt darüber 

hinaus Herrn Markus Buchheit, cand. iur. 

(Universität Bayreuth) für seine juristische Un-

terstützung bei der Ausarbeitung des vorliegen-

den Beitrags. 

 

 

Insolvenz- und Rettungsverfahren in Frank-

reich 

 

Nachbesserung der Reform des Kollektivver-

fahrens 

 

Nachdem das französische Kollektivverfahren 

mit dem Reformgesetz (loi de sauvegarde) vom 

26.7.2005 nach dem US-amerikanischen Vor-

bild des sog. Chapter 11 umfassend reformiert 

worden war, wurden daran mit der Regierungs-

verordnung vom 18.12.2008 einige Nachbesse-

rungen vorgenommen und im Detail durch das 

entsprechende Anwendungsdekret vom 

12.2.2009 präzisiert. Der vorliegende Beitrag 

stellt die wesentlichen Einzelheiten dieser 

Nachreform dar. 
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1. Einführung 

 

Die Anwendungsbestimmungen zur Regie-

rungsverordnung vom 18. 12. 2008 (1) finden 

sich im Dekret vom 12. 2.2009 (2). Die neuen 

Regelungen sehen im Wesentlichen folgende 

Neuerungen vor: 

 

- die Zahl der sog. Schlichtungsverfahren und 

Rettungsversuche vor Gericht soll steigen; 

- die vereinfachte Liquidation wird in Zukunft 

in bestimmten Fällen verpflichtend; 

- Gläubiger, die Rechte aus Treuhand oder Si-

cherungsübereignung haben, erhalten eine bes-

sere Stellung. 

 

Unternehmen mit Zahlungsschwierigkeiten, die 

jedoch noch nicht zahlungsunfähig sind 

(cessation de paiement), haben zukünftig bei 

der Bestellung eines sog. Ad-hoc-Beauftragten 

(mandataire ad hoc) die Möglichkeit, dem Ge-

richt eine Person ihrer Wahl vorzuschlagen (3). 

In der Praxis wurde hiervon bereits ohne 

Rechtsgrundlage häufig Gebrauch gemacht; 

eine solche Rechtsgrundlage wurde jetzt nach-

geschoben. 

 

2.  Schlichtungsverfahren 

(procédure de conciliation) 

 

Wie bisher kann das Schlichtungsverfahren 

vier Monate dauern und unter bestimmten Vor-

aussetzungen um einen Monat verlängert wer-

den. Auch bleibt die Möglichkeit bestehen, ei-

ne Einigung gerichtlich anzuerkennen oder nur 

feststellen zu lassen (procédure d'homologation 

ou accord simplement constaté). Indes können 

zwei sog. Schlichtungsverfahren künftig nicht 

mehr unmittelbar aneinander anschließen. Zwi-

schen dem Ende des ersten Schlichtungsverfah-

rens und der Neueinleitung eines weiteren Ver-

fahrens muss in Zukunft ein Karenzzeitraum 

von mindestens drei Monaten liegen (4). Künf-

tig können Unternehmen, die auf Zahlung ver-

klagt oder schriftlich in Verzug gesetzt worden 

sind, beim Gericht die Gewährung von Zah-

lungsfristen beantragen (5), wobei die An-

tragsteller grundsätzlich Anspruch auf deren 

Gewährung haben (6). 
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Die neue Regierungsverordnung wertet in er-

heblicher Weise die vor Gericht bloß festge-

stellte Einigung (accord constaté) auf. Zukünf-

tig hat auch die vor Gericht bloß festgestellte 

Einigung die Aussetzung der Vollstreckung zur 

Folge, dies war vorher nur für den Fall einer 

vom Gericht ausdrücklich gebilligten Einigung 

(accord homologué) möglich (7). Auch sämtli-

che Bürgen oder sonstigen Mitschuldner des 

Unternehmens können sich zukünftig auf diese 

Einigung berufen (8). 

 

3.  Rettungsverfahren (sauvegarde) 

 

3. 1 Eröffnung des Rettungsverfahrens 

 

In der Praxis liegt die Beschäftigtenzahl bei Un-

ternehmen, die ein Rettungsverfahren beantra-

gen, meist über der von Unternehmen, die ein 

klassisches vorläufiges Insolvenzverfahren 

(redressement judiciaire) nutzen. Im Vergleich 

zum vorläufigen Insolvenzverfahren ist die Er-

folgsrate beim Rettungsverfahren meist weitaus 

höher. Deshalb wendet die derzeitige französi-

sche Regierung dem Rettungsverfahren eine 

besondere Aufmerksamkeit zu. 

 

Mit 700 Rettungsverfahren im Jahr 2008 ist die 

Zahl der französischen Rettungsverfahren indes  

 

——————————————————— 

(1) Verordnung Nr. 2008-1345 v. 18.12.2008 

betreffend Unternehmen in Schwierigkeiten 

(Ordonnancen 2008-1315 du 18 décembre 2008 

portant réforme du droit des entreprises en dffi-

culté); vgl. zur französischen Sanierungs- und 

Insolvenzordnung auch den Beitrag in KSI 

6/2006 S. 220 ff. 

(2) Dekret Nr. 2009-76 v. 12.2.2009 (Décret 

200 9 -76 du 12 février 2009), veröffentlicht im 

frz. amtlichen Anzeiger (Journal Officiel) v. 

13.2.2009 S.2596. 

(3) Neuer Art. L 613-3 Abs. 1, Code de com-

merce (frz Handelsgesetzbuch). 

(4) Art. L 611-6 Code de commerce. 

(5) Art.1244-1 des frz. Zivilgesetzbuchs (Code 

civil) 

(6) Art. L 611-7 Code de commerce. 

(7) Art. L 611-10-1 Code de commerce. 

(8) Art. L 611-10-2 Code de commerce. 
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noch recht gering. Auch ist diese Zahl weitaus 

geringer als die Zahl der Unternehmen, die ein 

vorläufiges Insolvenzverfahren mit Sanierungs-

versuch bzw. die endgültige Liquidation betrei-

ben. Im letzten Jahr waren in Frankreich unge-

fähr 25.000 Liquidationsverfahren (oder end-

gültige Insolvenzverfahren) und 15.000 vorläu-

fige Insolvenzverfahren mit Sanierungsversuch 

Anhängig (9). 

 

Von letzteren wurden 10.000 in ein Liquidati-

onsverfahren übergeleitet. Sehr kleine Unter-

nehmen (TPE: Très petites entreprises) pflegen 

Anträge auf Einleitung eines Rettungsverfah-

rens kaum jemals zu stellen. Der Hauptgrund 

dafür liegt darin, dass beim Rettungsverfahren 

das Unternehmen weiterhin seine Lieferanten 

und Angestellten bezahlen muss. Der Lohnga-

rantiefonds AGS greift im Fall der Rettungs-

verfahren i. d. R. nur in sehr beschränktem 

Umfang ein, und zwar nur zur Verauslagung 

von Mitteln während eines relativ geringen 

Zeitraums. Im Fall der vorläufigen Insolvenz 

hingegen springt der AGS-Fonds bei der Be-

zahlung der Gehälter der Beschäftigten des Un-

ternehmens ein, zudem braucht das Unterneh-

men die Forderungen seiner Lieferanten nicht 

zu bedienen. 

 

Demgegenüber wurden jedoch die Bedingun-

gen zur Eröffnung des Rettungsverfahrens 

durch die Regierungsverordnung nicht wesent-

lich geändert. Nach wie vor scheidet dieses 

Verfahren bei bereits eingetretener Zahlungs-

einstellung aus. Es sind lediglich unüberwindli-

che Schwierigkeiten nachzuweisen, nicht mehr 

nötig ist hingegen der Nachweis, dass diese zur 

Zahlungseinstellung führen können (10). 

 

3.2  Situation der Leitungsorgane während 

 des Verfahrens 

 

Nach Einleitung eines Rettungsverfahrens kön-

nen die Leitungsorgane (dirigeants) nicht mehr 

aus dem Unternehmen ausgeschlossen und 

auch nicht mehr zum Verkauf ihrer Anteile ge-

zwungen werden (11). Durch Einleitung eines 

solchen Verfahrens kann die Unternehmenslei-

tung vorläufig weiterhin ihr Verbleiben im und 

ihre Verantwortung für das Unternehmen si-
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chern. 

 

In gleicher Weise kann die Unternehmenslei-

tung dem Gericht den Namen eines Verwalters 

ihrer Wahl vorschlagen. Damit wurde eine bis-

her bereits häufig praktizierte Handhabung auf 

eine gesetzliche Grundlage gestellt. Die Unter-

nehmensleitung ist weiter zur Errichtung des 

Inventars befugt (12) und kann selbständig  

beim Insolvenzgericht den Verkauf von Unter-

nehmensteilen (cessation partielle d'activité) 

beantragen (13). Nach wie vor ausgeschlossen 

ist im Rahmen des Rettungsverfahrens die Ver-

äußerung des Unternehmens im Ganzen. 

 

3.3  Situation der Gläubiger 

 

Es wurde eine neue Bedingung aufgestellt, un-

ter der in Zukunft laufende Verträge gekündigt 

werden können. Diese Kündigung von Verträ-

gen muss notwendig sein, um das Unternehmen 

zu retten und darf darüber hinaus die Interessen 

des anderen Vertragspartners nicht unzumutbar 

beeinträchtigen (14). 

 

3.4  Nicht angemeldete Forderungen 

 

Das Schicksal nicht angemeldeter Forderungen 

ist nunmehr erneut präzisiert worden: Während 

eines laufenden Rettungsplans oder eines Plans 

zur Fortführung des Unternehmens (plan de  

continuation) können solche Forderungen we-

der gegenüber dem Schuldner noch gegenüber 

dem Garanten geltend gemacht werden. Als Ga-

ranten gelten Bügen, Mitschuldner oder solche 

Personen, die eine persönliche Sicherheit ge-

stellt haben, desgleichen solche, die eine dingli-

che Sicherheit erbracht haben. 

 

Nach Abschluss des Plans gehen die Gläubiger, 

die eine Anmeldung ihrer Forderung versäumt  

 

——————————————————— 

(9) Vgl. La revue fiduciaire, Ausgabe Nr. FH 

3289 v. 19.2.2009 S. 18 ff. 

(10) Art. L 620-1 Code de commerce. 

(11) Art. L 624-4 Code de commerce. 

(12) Art. L 621-4 Code de commerce. 

(13) Art. L 622-10 Code de commerce. 

(14) Art. L 622-13 Code de commerce. 
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haben, leer aus, wenn das Planverfahren ord-

nungsgemäß abgeschlossen wurde (15). Hier 

bestehen Parallelen zum Schuldenbereini-

gungsverfahren nach deutschem Recht. 

 

3. 5  Sicherungsübereignung (fiducie) 

 

Bleiben wie üblich sicherungsübereignete Ge-

genstände im unmittelbaren Besitz des Siche-

rungsgebers, so hat - ähnlich wie im deutschen 

Recht gem. § 50 Nr. 1 InsO - der Sicherungs-

nehmer nach Eröffnung des Rettungsverfahrens 

zunächst kein Recht, die Herausgabe der über-

lassenen Gegenstände zu verlangen. Gleiches 

gilt auch während des vorläufigen Insolvenz-

verfahrens mit Sanierungsversuch. Diese Regel 

gilt in gleicher Weise während der sog. Beo-

bachtungsphase (période d'observation) und 

während der Phase zur Ausführung  eines Ret-

tungs- oder Sanierungsplans (16). 

 

3.6  Besitzloses Pfandrecht (gage sans déposi

 tion) 

 

Der Inhaber eines besitzlosen Pfandrechts kann 

kein Zurückbehaltungsrecht geltend machen 

(17), weder während der Beobachtungsphase 

noch während der Ausführung eines Rettungs-

plans (18). Wenn Lagerbestände eines Unter-

nehmens mit einem besitzlosen Pfandrecht be-

lastet sind, kann das betroffene Unternehmen 

sicher sein, diese weiterhin benutzen zu kön-

nen. Die Einschränkung des Zurückbehaltungs-

rechts für den Gläubiger betrifft allerdings nur 

Fälle, bei denen sonst das klassische Zurückbe-

haltungsrecht gem. Art. L 2286-4 Code Civil 

eingreifen würde. Dieses besitzlose Pfandrecht 

ist ohne Auswirkung für Gläubiger, die ein be-

sonderes Zurückbehaltungsrecht für sich in An-

spruch nehmen können. Dies ist z.B. für ein 

besitzloses Pfandrecht an einem Kfz der Fall 

(19). 

 

3.7  Gläubigerausschuss 

 

Die Rechte des Gläubigerausschusses wurden 

neu geregelt. Insbesondere ist künftig jeder 

Lieferant automatisch Mitglied des G1âubige-

rausschusses, wenn seine Forderung mehr als 

3% aller Lieferantenforderungen übersteigt 
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(20). 

 

Überträgt ein Gläubiger, der automatisch Mit-

glied des Gläubigerausschusses ist, seine Forde-

rung an einen Dritten, so tritt an seine Stelle der 

Forderungserwerber in den Gläubigerausschuss 

Ein (21). 

 

Die ursprünglich durch die Reform aus dem 

Jahr 2005 eingeführte feste Terminierung der 

Maßnahmen des Gläubigerausschusses erwies 

sich in der Praxis als zu streng, die Nachreform 

hat diese Regelung nunmehr abgeschafft. Des-

gleichen wurde die Maßgeblichkeit nach Kopf-

zahl innerhalb des Ausschusses zwecks Vermei-

dung von Missbräuchen aufgegeben; die Mehr-

heit von 2/3 wird in Zukunft nur auf der Basis 

der Forderungsbeträge bemessen und berück-

sichtigt ausschließlich die wirklich abgegebe-

nen Stimmen (22). 

 

3.8  Situation der Garanten 

 

Die Verordnung erweitert die Kategorien derje-

nigen Garanten, die sich auf folgende Umstände 

berufen können: 

 

- Moratorium für Verzugszinsen: 

- Vollstreckungsaufschub (suspension des 

poursuites); 

- besondere Bestimmungen des Rettungsplans. 

 

Künftig können sich sämtliche natürliche Perso-

nen auf diese Bestimmungen berufen, die ent-

weder Mitschuldner sind oder die eine persönli-

che Sicherheit geleistet haben, und solche  

 

———————————————————- 

(15) Art. L 622-26 Code de commerce. 

(16) Art. L 622-23 Code de commerce. 

(17) Das Zurückbehaltungsrecht ist in Art.2286-

4 des Code civil geregelt. 

(18) Dies gilt jedoch nicht, wenn das besitzlose 

Pfandrecht zu einem veräußerten Unterneh-

mensteil gehört. 

(19) Art. L 622-7 Code de commerce. 

(20) Art. L 626-30 Code de commerce; diese 

Schwelle lag vorher bei 5%. 

(21) Art. L626-30-1 Code de commerce. 

(22) Art. L 626-30-2 Code de commerce. 
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Personen, die ein Wirtschaftsgut als Sicherheit 

bereitgestellt haben (23). 

 

3.9  Ende des Rettungsverfahrens 

 

Derzeit bestehen in der Praxis Schwierigkeiten 

für den Fall, dass die Probleme nicht im Rah-

men eines Plans zur Fortsetzung des Unterneh-

mens (plan de continuation) geregelt werden 

können. Für diesen Fall war es bisher unklar, 

welche Maßnahmen ergriffen werden können, 

denn der Verkauf des Unternehmens im Gan-

zen ist im Rahmen eines Rettungsplans nicht 

vorgesehen. Die Nachreform findet dazu eine 

neue Lösung. So ist es zukünftig möglich, das 

Rettungsverfahren in ein vorläufiges Insolvenz-

verfahren mit Sanierungsversuch (procédure de 

redressement) überzuleiten und in diesem Rah-

men das Unternehmen zu veräußern. Wesentli-

che Voraussetzung ist jedoch, dass der Inhaber 

des Unternehmens dies ausdrücklich beantragt 

(24). 

 

Auf diese Weise ist die Einleitung eines vor-

läufigen Insolvenzverfahrens mit Sanierung 

möglich, ohne dass zwingend die Zahlungsein-

stellung (cessation de paiement) notwendig wä-

re. 

 

4.  Vorläufiges Insolvenzverfahren mit Sa

 nierungsversuch (redressement judiciai

 re) 

 

Die Definition der Zahlungseinstellung 

(cessation de paiement) wurde leicht abgewan-

delt. Das Unternehmen gilt noch als zahlungs-

fähig, wenn es nachweist, dass die Kreditreser-

ven oder die Zahlungsaufschübe der Gläubiger 

es ihm ermöglichen, die fälligen Forderungen 

zu bedienen (25). 25. Demgegenüber ist die 

bloße Untätigkeit der Gläubiger ohne Belang; 

Forderungen müssen auch dann in die Berech-

nung der fälligen Passiva aufgenommen wer-

den, wenn deren Gläubiger sie nicht ausdrück-

lich einfordern. 

 

Mit dieser Regelung wurde die Rechtsprechung 

des Kassationsgerichtshofs gesetzlich sanktio-

niert (26). 
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5.  Liquidation (Iiquidation judiciaire) 

 

Die Nachreform soll die Liquidation von Unter-

nehmen beschleunigen, die auf nicht ausrei-

chend soliden Fü8en stehen. Dabei soll noch 

mehr das Verfahren der vereinfachten Liquida-

tion genutzt werden. Die vereinfachte Liquidati-

on geht von der Annahme aus, dass grundsätz-

lich ein Jahr ausreichend zur Bearbeitung und 

Beendigung eines Liquidationsverfahrens sei. 

Die vereinfachte Liquidation ist zukünftig dann 

vorgeschrieben, wenn die drei folgenden Vor-

aussetzungen zusammen erfüllt sind (27): 

 

- das zu liquidierende Unternehmen besitzt kein 

Grundvermögen; 

- das Unternehmen beschäftigt nur einen oder 

überhaupt keinen Mitarbeiter; 

- der Nettoumsatz des letzten Geschäftsjahrs, 

also der um die Umsatzsteuer bereinigte Um-

satz, liegt unterhaib von 300.000 €. 

 

Des Weiteren kann das Gericht fakultativ die 

vereinfachte Liquidation durchführen, wenn 

kein Grundvermögen vorhanden ist, aber 

gleichwohl maximal fünf Mitarbeiter beschäf-

tigt werden und der Nettoumsatz zwischen 

300.000 € und 750.000 € liegt. In der Praxis 

unterliegt die Mehrzahl der Liquidationen den 

Bestimmungen über das vereinfachte Liquidati-

onsverfahren. 

 

6.  Verbesserung der Situation von Perso-

 nen, die einem Liquidationsverfahren 

 unterliegen 

 

Im Rahmen der gerichtlichen Insolvenz von na-

türlichen Personen kann das Recht auf Vermitt- 

lung des Kundenstamms in die zu veräußernden  

——————————————————— 

(23) Art. L 622-23 und L 626-11 Code de com-

merce. 

(24) Art. L 622-10 Code de commerce. 

(25) Art. L 631-1 Code de commerce. 

(26) Vgl. Kassationsgerichtshof, Handelskam-

mer (Cour de Cassation, chambre commerciale, 

kurz: ,,Cass,Com."), Entscheidung Nr.06- 

10170 v. 27.2.2007. 

(27) Art. L 641 -2 und L 641-2-7 und Dekret 

Art. 641-10 Code de commerce. 
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Aktiva des Unternehmens mit eingeschlossen 

werden, dies ist im Rahmen der Liquidation von 

freiberuflich tätigen Personen ein wichtiger 

Umstand (28). 

 

Im Übrigen lockert die Nachreform die Bestim-

mungen, unter denen ein Schuldner bestimmte 

Aktiva erwerben kann, die für den Alltagsbe-

darf erforderlich sind (29). 

 

7.  Sicherungsübereignung und besitzloses 

 Pfandrecht 

 

Während eines laufenden Rettungsverfahrens 

oder des vorläufigen Insolvenzverfahrens mit 

Sanierungsversuch ist das Treugut quasi paraly-

siert und entfaltet erst im Rahmen einer eventu-

ellen späteren Liquidation eine neue Wirkung 

(30). In diesem Fall kann der Gläubiger, der 

sich einen Gegenstand zur Sicherheit hatte 

übereignen lassen, sich erneut das Sicherungs-

gut verschaffen oder es zu seinen Gunsten ver-

äußern (31).  

 

Gleichwohl muss der Gläubiger innerhalb von 

drei Monaten nach Veröffentlichung der Eröff-

nungsentscheidung seine Ansprüche und Rechte 

an beweglichem Schuldnervermögen je nach 

Fallgestaltung bei Gericht oder gegenüber dem 

gerichtlich bestellten Beauftragten (mandataire 

judiciaire) anmelden (32), anderenfalls gehen 

diese Rechte verloren. 
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8.  Inkrafttreten der Bestimmungen 

 

Die neuen Bestimmungen sind nur auf Insol-

venzverfahren anwendbar, die seit dem 

15.2.2009 eröffnet wurden. Hiervon gibt es je-

doch einige Abweichungen. So sieht die Nachre-

form vor, dass die Auflösung eines Rettungs-

plans nicht mehr automatisch die Liquidation des 

Unternehmens zur Folge hat. Der Weg zur Ein-

leitung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens 

mit Sanierungsversuch bleibt weiterhin môg1ich 

(33). Letztere Bestimmung gilt für  sämtliche 

Rettungsverfahren, somit auch für diejenigen, die 

bereits am 15.2.2009 eröffnet waren und noch 

nicht abgeschlossen sind. 

 

——————————————————— 

(28) Art.L642-1 Code de commerce. 

(29) Art. L 642-20 Code de commerce. 

(30) Art. L 641-3 Abs.2 Code de commerce. 

(31) Art. L 641-11-1 Code de commerce. 

(32) Sog. Action en revendication, Art. L 624-9 

Code de commerce. 

(33) Art. L 626-27 Code de commerce. 

 

 

Volkhard Hente und Michael App, Strasbourg 

 

Volkhard Hente ist als französischer Anwalt in 

der Kanzlei AVIRA in Strasbourg tätig, Herr Mi-

chael App arbeitet als Rechtsassessor in Stras-

bourg.  

 

Traduction juridique / juristischen Übersetzungen  

Comment traduire… ? La traduction des 

mots difficiles  

 

L’auteur s’attache ici à rechercher la traduc-

tion de termes juridiques qui ne trouvent pas 

leur équivalent direct dans la langue cible.  

 

Auflassung : Accord sur le transfert de pro-

priété 

 

Cette notion n’existe pas en droit français - 

aux termes duquel la vente d’un bien est par-

faite dès que les parties ont convenu de la cho-

se et du prix. 

Le droit allemand distingue entre le droit des obli-

gations et le droit des biens. Le contrat de vente ne 

fait que créer des obligations à la charge des par-

ties, sans pour autant changer l’attribution du bien. 

C’est la raison pour laquelle, dans un contrat de 

vente, le vendeur et l’acheteur conviennent de la 

chose et du prix. Ils s’entendent également sur le 

transfert de propriété (qui relève du droit des 

biens).  

 

L’« Auflassung » est ainsi l’accord des parties de 

transférer la propriété d’un bien immobilier (art. 

925 BGB). Elle doit être constatée par-devant un  

notaire. 
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Vormerkung : Inscription préventive du 

transfert de propriété  

 

C’est une notion courante du droit des biens 

allemand. On la rencontre généralement dans le 

cadre de contrats de vente de biens immobiliers 

situés en Allemagne.  

 

La « Vormerkung » désigne l’inscription provi-

soire au registre foncier d’un futur transfert de 

propriété. C’est une mesure préventive qui ga-

rantit à l’acheteur – qui a signé l’acte de vente 

mais n’est pas encore propriétaire - que le bien 

l u i  s e r a  t r a n s f é r é .  

 

Contrairement à la France où l’achat d’un bien 

immobilier se fait en deux temps (l’acheteur 

signe un compromis de vente avant de signer 

l’acte lui-même), les parties à une vente alle-

mande signent directement le contrat définitif. 

La « Vormerkung » assure ainsi à l’acheteur 

que le bien lui est réservé, c’est-à-dire que le 

vendeur ne pourra pas céder le bien à un tiers 

sans son accord. Le vendeur demeure, quant à 

lui, propriétaire du bien vendu tant que l’ache-

teur n’a pas satisfait ses obligations issues du 

contrat.  

 

Firma : Dénomination sociale, nom commer-

cial, société 

 

1. Dénomination sociale : La « Firma » est le 

nom légal de la société. Comme le nom patro-
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nymique permet d’identifier une personne physi-

que, elle constitue l’appellation officielle d’un 

commerçant sous laquelle notamment il passe 

ses contrats, assigne en justice ou est lui-même 

assigné devant un tribunal. En ce sens, le terme 

de « Firma » désigne donc la « dénomination 

sociale » connue du droit français. 

 

2. Nom commercial : La « Firma » est égale-

ment le nom utilisé par un commerçant pour ex-

ploiter son commerce, c’est-à-dire le nom connu 

de la société auquel est attachée la clientèle. En 

ce sens, la notion de « Firma » correspond au 

« nom commercial » du droit français.  

 

3. Société : Dans certains cas, le terme de 

« Firma » est employé comme synonyme de 

« société » (par ex. : « die Firma  XY GmbH »). 

 

4. Enregistrée au registre du commerce, la 

« Firma » est protégée de toute concurrence. El-

le peut ainsi être opposée à l'enregistrement 

d'une marque dans la mesure où leur coexistence 

pourrait entraîner un risque de confusion dans 

l'esprit du public. 

 

 

Sophie Jacobi, LL.M. 

Ancienne Avocate à la Cour und beeidigte Dol-

metscherin und Übersetzerin 

sj@sophie-jacobi.de  

 

 

Hinweis in eigener Sache: 

Der Schatzmeister weist darauf hin, dass auch dieses Jahr noch nicht alle Mitgliedsbeiträge über-

wiesen wurden. Dies betrifft insbesondere die Mitglieder, die nicht am elektronischen Lastschrift-

verfahren teilnehmen. Hier nochmals die Kontoverbindung: 

Deutsch-Französische Juristenvereinigung e.V. 

Kontonummer: 310 149 21 

Sparkasse KölnBonn    -    BLZ : 370 501 98 

IBAN: DE26 3705 0198 0031 0149 21, BIC: COLSDE33 

Ansonsten gilt, dass umziehende Mitglieder jede Veränderung der Adresse und der Bankverbin-

dung bitte der Vereinigung doch mitteilen mögen.  
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Aus der Tätigkeit der Vereinigung 

 

Noch zu unserer Veranstaltung in Düssel-

dorf am 4.9.2010 (Jahreskonferenz 2010): 

 

„Zwischen Gütergemeinschaft und Güter-

trennung eine modifizierte Zugewinnge-

meinschaft: Das deutsch-französische Pilot-

projekt für einen Wahlfamiliengüterstand― 

 

wäre, wie sich im Verlauf der Veranstaltung 

herauskristallisierte, die präzisere Umschrei-

bung des Themas der Vormittagssitzung der 

Jahreskonferenz der Deutsch-französischen 

Juristenvereinigung am 4. September 2010 in 

Düsseldorf gewesen. Unter den Schwierigkei-

ten, denen sich trotz der Vergemeinschaftung 

der Zusammenarbeit in Zivilsachen bereits 

durch den Vertrag von Amsterdam das Zustan-

dekommen eines europäischen Zivilrechts ge-

genübersieht, nimmt das Familienrecht, auch 

in der Facette des Familiengüterrechts, einen 

besonderen Platz ein. Denn die nicht mehr so 

seltene unterschiedliche Belegenheit von Ehe-

gütern erfordert zunehmend die Anwendung 

unterschiedlichen Rechts, was, wenn es sich 

um ausländisches Recht handelt, selbst unter 

den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-

schaft noch auf Widerstand stößt.  

 

Vor diesem Hintergrund, erläuterte einführend 

Ministerialrat Dr.Thomas Meyer als der zu-

ständige Referatsleiter im Bundesjustizminis-

terium, entstand bei den deutsch-französischen 

Konsultationen 2003 der Plan einer Anglei-

chung des Familienrechts, für den als erster 

Ansatz der Familiengüterstand gewählt wurde, 

weil in beiden Ländern neben dem gesetzli-

chen Güterstand – in Deutschland die Zuge-

winngemeinschaft, in Frankreich die Güterge-

meinschaft („Qui épouse une femme, épouse 

ses dettes―) -  jeweils mehrere Wahlgüterstän-

de zur Verfügung stehen, die bei äußerer Ähn-

lichkeit, wie Notar Edmond Gresser aus La 

Wantzenau als Zweitreferent noch einmal ver-

deutlichte, zahlreiche Divergenzen aufweisen. 

 

Der von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe unter 

Beteiligung von Wissenschaft und Praxis ent-

standene Vorschlag orientiert sich am Ziel der 

Einführung eines nicht nur für gemischtnationa-

le Ehen offenen nicht belegenheitsgebundenen 

neuen Wahlgüterstandes. Wie im Vorbild der  

deutschen Zugewinngemeinschaft geht das Mo-

dell von zwei getrennten Vermögensmassen aus, 

übernimmt aber aus dem seit 1985 in Frankreich 

nach einer 1966 eingeführten, aber nicht sehr 

populären Zugewinngemeinschaft möglichen, 

durch besondere Formerfordernisse – Abschluss 

vor einem Notar; Wechsel erst nach zwei Jah-

ren; 2007 reduzierte Prüfung und Genehmigung 

durch das Tribunal de Grande Instance, wie No-

tar Gresser erläuterte - gekennzeichneten Wahl-

güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft, die 

nach dortigem Verständnis zwischen drei Güter-

massen, nämlich den beiden Sondergütern und 

dem Gesamtgut unterscheidet, einige wesentli-

che Elemente: einseitige Verfügungen über die 

Ehewohnung sind nicht nur unwirksam, sondern 

nichtig; Schmerzensgelder fallen nicht in den 

Zugewinn; Schenkungen unter Verwandten in 

gerader Linie mindern ihn nicht; Wertsteigerun-

gen bei Immobilien sind von ihm ausgenommen.  

 

Vor allem aber soll es keine Vermischung von 

Güterstands- und Erbrechtrechtsregelungen ge-

ben, sondern bei einer Auseinandersetzung zu-

nächst der Zugewinnausgleich durchgeführt 

werden. 

 

Aus der Sicht des Notars sind bei Abschluss ei-

nes entsprechenden Vertrages, wie anschließend 

deutlich wurde, drei Fragen wesentlich: Wie er-

folgt die Bewertung das Anfangsvermögens ak-

tiv und passiv; welche besonderen Regelungen 

soll es für den Fall einer Scheidung geben; wel-

che erbrechtlichen Regelungen werden getrof-

fen. Was die erste Frage angeht, wird sie von 

dem Vorschlag beantwortet. Da es sich dabei 

aber um allein materielles Recht handelt, ist die 

Berücksichtigung von Kollisionsnormen weiter 

wichtig. Gab es in Frankreich früher die freie 

Vereinbarung darüber, gilt seit 1992 das Haager 
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Ehegüterübereinkommen mit Typenzwang 

nach Rechtswahl, die sich an der Belegenheit 

des gesamten oder Teilimmobiliarvermögens, 

sonst am gemeinsamen nationalen Recht bzw. 

am Recht des gemeinsamen gewöhnlichen 

Eheaufenthalts orientiert. Deshalb ist auch bei 

Vereinbarung des neuen Modells weiter das 

IPR anwendbar, was dazu führt, dass bei einer 

Auseinandersetzung ein deutsches Ehepaar in 

Italien dem deutschen IPR, ein französisches 

Ehepaar dort jedoch dem italienischen IPR mit 

entsprechenden Auswirkungen auf die Pflicht-

teilsberechnung unterworfen ist. Unterschiede 

wird es weiter auch beim Erbrecht geben; so ist 

etwa die Übertragung des Zugewinnanteils auf 

den Ehegatten in Frankreich steuerfrei. 

 

Mit Fragen des (Zwangs-)Vollstreckungsrechts 

bei Zugrundelegung des vorgeschlagenen Mo-

dells setzte sich als dritte Referentin Dr. Jutta 

Laurich, Rechtsanwältin und advocate in Bor-

deaux, auseinander. Ausgehend davon, dass  

Forderungen aus Familiengüterrecht nur zwi-

schen den Ehepartnern gelten und vertragliche 

Änderungen nicht zu Lasten Dritter gehen dür-

fen, befürwortete sie die neue Wahlmöglich-

keit, weil bei ihrer Inanspruchnahme insoweit 

kein Schaden entstehen könne, da sich die Haf-

tungsmasse vergrößere. Problematisch werde 

aber die Zwangsvollstreckung in das Mobiliar-

vermögen, da nach deutschem Recht die Eigen-

tumsvermutung des § 1362 BGB für den ge-

samten Hausstand gelte, während in Frankreich 

bei Gütertrennung Art.1525 CC Anwendung 

fände. Bei Immobiliarvermögen gehe das fran-

zösische Recht dagegen nach Art.2195 CC von 

gemeinsamem Eigentum aus, was stets einen 

Titel gegen beide Ehegatten erforderlich ma-

che; hier bringe der neue Wahlgüterstand inso-

weit einen Vorteil, als er die Vollstreckung nur 

in einen Teil nach vorheriger Auseinanderset-

zung ermögliche. Während der Schutz der ehe-

lichen Wohnung auch bei einer Zwangsvoll-

streckung  

 

durch die Übernahme der Regelungen des fran-

zösischen Rechts in den Wahlgüterstand ver-

bessert werde, könnten sich für Geschäfte des 

täglichen Lebens Probleme ergeben, meinte sie 

abschließend. 
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Der bei den deutsch-französischen Konsultatio-

nen am 4. Februar 2010 von den beiden Justiz-

ministerinnen paraphierte Modellwahlfamilien-

güterstand wird in Deutschland nicht einfach als 

völkerrechtliches Abkommen ratifiziert, sondern 

durch Benennung im BGB als Optionsmöglich-

keit unmittelbar in das nationale Recht inkorpo-

riert werden. Damit könnte er auch für eingetra-

gene Lebenspartnerschaften, die hier anders als 

in Frankreich unter das Familienrecht fallen, in-

teressant und anwendbar werden. Von ihrer An-

lage her ist die Vereinbarung für andere Mit-

gliedstaaten offen; ein erstes Interesse hat nach 

den Ausführungen von Dr. Thoma Meyer Lu-

xemburg gezeigt. Um so wertvoller ist die Anre-

gung von Edmond Gresser, nicht nur eine amtli-

che Übersetzung, sondern für die notarielle Pra-

xis zugleich einen Mustertext in beiden Spra-

chen vorzulegen. 

 

Dr. Jürgen Jekewitz 

 

 

Vortragsveranstaltung  

der AJFA in Paris 
 

Die Haftung von Führungskräften in Unter-

nehmen 

 

Am 28. Januar 2011 hatte die französische 

Schwestervereinigung „Association des Juristes 

Francais et Allemands―, AJFA, unter der Feder-

führung ihres Schatzmeisters Christian Kupfer-

berg zu einem Vortrags- und Diskussionsnach-

mittag in das Goethe-Institut in Paris eingeladen. 

Etwa fünfzig Teilnehmer, darunter Jürgen Jeke-

witz und Werner Gaus vom Vorstand der 

Deutsch-Französischen Juristenvereinigung, 

wurden mit dem international als „Directors and 

Officers Liability – D&O― hoch aktuellen The-

ma der Haftung bzw. Verantwortung von Füh-

rungskräften in wirtschaftlichen Unternehmen 

aus rechtlichem, versicherungstechnischem und 

dem Blickwinkel einer kritischen Beobachtung 

durch die Presse in französischer und deutscher 

Sicht konfrontiert. 

 

Nach der Begrüßung durch Jean Francois Boh-

nert als Vorsitzendem der AJFA wurde in einer 
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ersten Runde unter der Leitung von Claude 

Grellier, Conseiller an der Court de Cassation 

und dort Mitglied der 2. Zivilkammer, zunächst 

die gesellschaftsrechtliche Lage in beiden Län-

dern vorgestellt. Claude Grellier stellte dazu 

einleitend die Definitionen der Begriffe 

„Verantwortung“ und „Führungskräfte“ vor, 

die er bei der Vorbereitung der Sitzung in Wör-

terbüchern und – nicht nur fachspezifischen – 

Lexika gefunden hatte. Daran anschließend re-

ferierte Dr. Leif Böttcher; Notariatsassessor im 

Fachreferat der wirtschaftsrechtlichen Abtei-

lung des Bundesjustizministeriums in Berlin, 

die Rechtslage nach den einschlägigen deut-

schen Bestimmungen in Aktien- und GmbH-

Gesetz mit ihren Folgen einer Verletzung der 

sich aus rechtlichen und sonstigen Verpflich-

tungen ergebenden zivil- und strafrechtlichen 

Verantwortung von Vorstand und Aufsichtsrat 

nach deutschem Recht. Hier wie auch bei dem 

folgenden Referat über die französische 

Rechtslage von Dr. Patrick Rossi, Richter und 

Mitarbeiter in der Wirtschaftsabteilung des 

französischen Justizministeriums, der einlei-

tend auf den zunehmenden Einfluss der Euro-

päischen Gesetzgebung auf dieses Rechtsgebiet 

hinwies, standen die Problematik des Fehler-

begriffs und mit ihm der Kausalität zwischen 

Schadenseintritt und – vorwerfbarem - Fehlver-

halten im Mittelpunkt der Darstellung wie der 

anschließenden Diskussion. 

 

In einem zweiten Teil hatten dann mit Clotilde 

Zucchi, AXA – XL Insurance Company, und 

Nicolas Sabiani, Allianz Global Corporate & 

Speciality, zwei Vertreter von großen, auf die 

Versicherung von Haftungsrisiken der darge-

stellten Art spezialisierten Versicherungsunter-
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nehmen Gelegenheit, gemeinsam ihr Geschäfts-

feld und dort das Angebot an Dienstleistungen 

darzustellen, das im Kern aus einer persönlichen 

Risikoversicherung für alle Haftungsrisiken be-

steht. Hier spielt neben der Kausalität zwischen 

Fehlverhalten und Schadenseintritt eine ebenso 

große Rolle, dass das haftungsbegründende 

Fehlverhalten untrennbar der versicherten Per-

son zugerechnet werden können muss, um den – 

möglichen -Rückgriff auf das persönliche Eigen-

tum versicherbar zu machen. Aus der Sicht von 

Versicherung wie Versichertem eben so wichtig 

ist die Frage nach dem Haftungsausschluss bei 

vorsätzlichem Handeln. 

 

Der dritte Teil galt dem Blick und Urteil der öf-

fentlichen – oder besser: der veröffentlichten – 

Meinung auf und über das Thema der Veranstal-

tung vor dem Hintergrund der aktuellen Fälle in 

Frankreich und Deutschland. Mit Dr. Valerie de 

Senneville, Justizbeobachterin der Wirtschafts-

zeitung Les Echos, und Christian Schubert, Pari-

ser Wirtschaftskorrespondent der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung, schilderten temperament-

voll und engagiert zwei Fachjournalisten ihre 

Sicht der Dinge, bei der die eher abstrakten 

Rechtsfragen plötzlich Leben und Anschaulich-

keit gewannen. In einer Art Schlusswort als 

Vorsitzender der DFJ konnte den Veranstaltern 

Glückwunsch und Dank für eine gelungene Ver-

anstaltung ausgesprochen werden, die für das 

Anliegen beider Vereinigungen, den Gedanken- 

und Wissensaustausch zwischen französischen 

und deutschen Juristen zu fördern, eine vorzügli-

che Visitenkarte darstellte. 

 

Dr. Jürgen Jekewitz 

 

 

Veröffentlichungen unserer Mitglieder 

 

 

Beitrag von Herrn Christian Klein, Avocat à la Cour/ Rechtsanwalt, in tauber/Vorpeil (Hrsg.), 

Praktikerhandbuch Auslandssicherheiten, Finanz Colloquim, Heidelberg, 2011 

 

Herr Klein arbeitet in Paris und kann wie folgt erreicht werden: c.klein@granrut.com 
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Jahresveranstaltung 2011 

Die Jahrestagung in Hamburg ist in ihrem Ablauf durch eine Gruppe von Hamburger Freunden um 

Christian Fischer und Klaas Ehmen inzwischen in ihren Strukturen vorbereitet: 

 

Anreise der Teilnehmer des Vorseminars für junge Juristen aus beiden Ländern am  

 

6. September 2011 abends,  

 

Vorseminar am 7. und Vormittag des 8. Septembers 2011;  

 

Beginn der eigentlichen Jahrestagung am 8. September 2011 mittags  

 

mit Buffet im Internationalen Seegerichtshof, Nachmittagssitzung mit Referat zur Arbeit des Ge-

richtshofs, anschließend Empfang beim Justizsenator, danach gemeinsames Essen im „Parlament―,  

 

Mitgliederversammlung am 9. September 9.00 Uhr im Gerichtshof,  

 

ab 10.00 Uhr Vormittagssitzung mit Schwerpunkt Seevölkerrecht/Internationale Bekämpfung der 

Piraterie/ Strafverfahren gegen somalische Piraten vor dem LG Hamburg,  

 

Mittagsbuffet,  

 

Nachmittagssitzung zum (See-)Transportrecht und seiner Bedrohungen, anschließend Elb- und 

Hafenrundfahrt mit Essen an Bord; am Samstag Ausflug nach Lübeck mit Stadtführung, gemein-

samem Essen in einem Traditionsrestaurant und Besuch des Thomas-Mann-Hauses,  

 

am Abend Abschlussessen im Business-Club. 
 

Spargelessen 2010 

Unser Spargelessen findet am Samstag, den 30. April 2011 auf der Burgruine Rheinfels bei St. 

Goar statt.  

 

Das Programm beginnt um 16 Uhr mit einer Burgführung und anschließendem Museumsbesuch.  

 

Um 18 Uhr werden die Teilnehmer mit einem Sektempfang begrüßt.  

 

Den Gastvortrag hält um 19 Uhr Professor Dr. Urs Peter Gruber zum Thema „Aktuelle Entwick-

lungen des internationalen Familienrechts in Europa―. 

 

Danach heißt es „bon apetit― bei unserem Spargelessen 

 

Jahresveranstaltung 2011 und Spargelessen 2011 
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Veranstaltungen/Studiengänge  

 

Liebe Mitglieder, 

 

nachstehend finden Sie den aktuellen Bewerberaufruf für das deutsch-französische Regierungspro-

gramm "Master of European Governance and Administration―/"Master Européen de Gouvernance 

et d´Administration" (MEGA) http://www.mega-master.eu/ . 

 

Das MEGA-Programm richtet sich an angehende Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung auf 

Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene in Deutschland und in Frankreich. Es steht auch Interes-

senten aus der öffentlichen Verwaltung anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw. 

Staaten, welche die Perspektive eines Beitritts haben, sowie aus europäischen Institutionen und 

privatwirtschaftlicher Unternehmen offen. Es wird durch die deutsche und französische Regierung 

gefördert und durch die Universität Potsdam und die Ecole Nationale d'Administration (ENA) aka-

demisch koordiniert  

 

Chers membres,  

 

ci-après vous trouverez l'appel à candidatures actuel pour le programme gouvernemental franco-

allemand "Master of European Governance and Administration―/ "Master Européen de Gouver-

nance et d´Administration" 

 

(MEGA), http://www.mega-master.eu/ . 

 

Bilingue et doublement diplômant, ce master est piloté, du côté français, par l'Ecole nationale d'ad-

ministration (ENA) et, du côté allemand, par l'Université de Potsdam. Il associe les partenaires 

prestigieux suivants : 

 

l'Académie fédérale de l'administration publique (Bundesakademie für öffentliche Verwaltung), 

l'Université Humboldt de Berlin, l'Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne et l’Université de Stras-

bourg. Résolument tourné vers la pratique, le MEGA a pour but de former aux méthodes d'une 

gouvernance moderne dans le cadre de la coopération européenne et internationale. 

 

 

Bewerberaufruf: 

 

 

Betreff: Deutsch-Französisches Master-Programm für die öffentliche Verwaltung MEGA – 

Bewerberaufruf 2011-2012 (Bewerbungsfrist: 14. Mai 2011) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 4. Oktober 2011 startet an der Ecole Nationale d'Administration (ENA) in Paris der 7. Jahr-

gang des deutsch-französischen Programms „Master of European Governance and Administrati-

on―/ "Master Européen de Gouvernance et d´Administration" (MEGA).  

 

Bewerbungen für "MEGA VII" können bis 14. Mai 2011 eingereicht werden. 

 

Das MEGA-Programm richtet sich an angehende Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung auf 

Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene in Deutschland in Frankreich. Es steht auch Interessen-

http://www.mega-master.eu/
http://www.mega-master.eu/
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ten aus der öffentlichen Verwaltung anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw. Staa 

ten, welche die Perspektive eines Beitritts haben, sowie aus europäischen Institutionen und privat-

wirtschaftlicher Unternehmen offen. Es wird durch die deutsche und französische Regierung ge-

fördert und durch die Universität Potsdam und die Ecole Nationale d'Administration (ENA) akade-

misch koordiniert. 

 

MEGA wird bilingual durchgeführt und führt zu einem universitären Doppelabschluss. Das Pro-

gramm verbindet die Qualitätsanforderungen einer wissenschaftlichen und managementorientier-

ten Weiterbildung nach den Kriterien des Bologna-Prozesses, mit der spezifischen Vorbereitung 

auf bilaterale Zusammenarbeit und EU-bezogene Aufgaben. Das MEGA-Programm wird vom 

Bundesministerium des Innern (BMI)/Bundesakademie für Öffentliche Verwaltung (BAkÖV), der 

Universität Potsdam, der ENA, der Université de Paris I ("Sorbonne"), der Humboldt-Universität 

zu Berlin sowie der Université de Strasbourg durchgeführt. 

 

Weitere Informationen zum Programmablauf 2011/2012 und zu den Bewerbungsbedingungen fin-

den Sie in der beigefügten MEGA-Broschüre sowie auf der MEGA-Webseite (www.mega-

master.eu).  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung und verbleiben  

 

mit besten Grüßen 

 

Arnd Beckers 

Janosch Nieden 

Arnd BECKERS 

Koordinator MEGA 

Potsdam Centrum für Politik und Management (PCPM) / Universität Potsdam 

Telefon: +49 (0)331 977 4527 

abeckers@uni-potsdam.de 

 

Janosch NIEDEN 

Chargé de mission MEGA 

Ecole nationale d'administration 

Téléphone: +33 (0)1 44 41 85 92 

janosch.nieden@ena.fr 

www.mega-master.eu 

 

——————————————————————————————————————— 

Vom Deutschen Richterbund erreicht uns die folgende Einladung: 

 

Betreff: 20. Deutscher Richter- und Staatsanwaltstag, 06.–08. April 2011, Weimar 

 

Informationen zum Kongress: 

Titel: 20. Deutscher Richter- und Staatsanwaltstag 

 

Termin: 06.–08. April 2011 

 

Kongressleitung: 

Christoph Frank 

Veranstaltungen/Studiengänge 
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Vorsitzender Deutscher Richterbund (DRB) Kronenstraße 73/74 

10117 Berlin 

 

Arbeitsgruppe RiStA-Tag 2011 

Andrea Titz 

Leiterin der Arbeitsgruppe 

Stellvertretende Vorsitzende des DRB 

 

Klaus Henning 

Präsident des Landgerichts a.D., Göttingen 

 

Lothar Jünemann 

Stellvertretender Vorsitzende des DRB 

 

Dr. Wilhelm Tappert 

Vorsitzender Richter des Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz 

 

Joachim Vetter 

Vorsitzender Richter des Landesarbeitsgericht Nürnberg 

 

Tagungsort: 

congress centrum neue weimarhalle (ccnw) UNESCO-Platz 1 

99423 Weimar 

 

Information und Organisation 

Conventus 

Congressmanagement & Marketing GmbH 

Claudia Voigtmann 

Carl-Pulfrich-Straße 1 • 07745 Jena 

Telefon +49 (0)3641 311 63 35 

Telefax +49 (0)3641 311 62 43 

ristatag(at)conventus.de 

www.conventus.de<http://www.conventus.de> 

 

Kongresshomepage inkl. Programm 

www.rista-tag.de<http://www.rista-tag.de> 

 

Unseren Ankündigungsflyer finden Sie hier<http://conventus.de/fileadmin/media/2011/

Ristatag/2010_11_01_RiStA_Tag_2011_Flyer.pdf>. 

 

Wir würden uns über eine Zusammenarbeit sehr freuen! 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gern unter der Durchwahl +49 (0)3641 311 63 36 oder 

per E-Mail<mailto:andre.mueller@conventus.de> zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße, 

 

i.A.   

André Müller, Projektassistent 
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